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Einführung 

Das Phänomen gemischter Verträge begleitet die Außenbeziehungen der Euro-
päischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nahezu von Beginn des Integrati-
onsprozesses an. Die praktische Bedeutung dieser Übereinkommen hat allerdings 
gerade in den letzten Jahren zugenommen. So wurden in den 1990er Jahren mehr 
gemischte Abkommen ratifiziert  als in vergleichbaren Zeiträumen zuvor.1 Ein 
Rückgang dieser Entwicklung ist dabei auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.2 

Die Gründe für die Entstehung gemischter Verträge lassen sich in Kürze dahin-
gehend zusammenfassen, dass Regelungsmaterien völkerrechtlicher Abkommen 
häufig sowohl in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft als auch in denjeni-
gen der Mitgliedstaaten fallen. Die sich auf diese Weise ergebende innergemein-
schaftliche Kompetenzverteilung führt  dazu, dass die Gemeinschaft gemeinsam 
mit ihren Mitgliedstaaten als einheitliche Vertragspartei dritten Völkerrechtssub-
jekten gegenübertritt.3 

Der gemeinsame Vertragsschluss hat vielfältige Auswirkungen auf gemein-
schaftsinterner  und auf völkerrechtlicher Ebene. Die vorliegende Untersuchung 
setzt sich zum Ziel, insbesondere letztere im Zusammenhang mit der internationa-
len Streitbeilegung eingehender zu beleuchten. Es geht dabei im Kern um die Fra-
ge, wie sich Gemeinschaft und Mitgliedstaaten in die im Rahmen gemischter 
Abkommen vorgesehenen Verfahren  friedlicher  Streitbeilegung einordnen. Aus-
gangspunkt bildet insofern die Feststellung, dass „die  Durchführung  von Schieds-
gerichtsverfahren  ... in gemischten  Verträgen  besondere  rechtliche  Gestaltungs-
probleme  auf[wirft]". 4 Problematisch ist, dass die „Gemeinschaftsgruppe"5 zwar 
formal nach außen als einheitliche Vertragspartei in Erscheinung tritt, die EG und 
ihre Mitgliedstaaten jedoch voneinander getrennte, eigenständig handelnde Sub-
jekte des Völkerrechts bleiben. Aus der Perspektive des Gemeinschaftsrechts neh-
men sie dabei nur im Rahmen der durch den EG-Vertrag auf die Gemeinschaft 
übertragenen oder bei den Mitgliedstaaten verbliebenen Kompetenzen am ge-

1 Vgl. die Zusammenstellung gemischter Abkommen (bis einschließlich 31. 12. 2000) bei 
Heliskoski,  Mixed Agreements as a Technique, 252 ff.  Eine Darstellung der bis in die Mitte 
der 1980er Jahre geschlossenen gemischten Verträge findet sich auch bei Stein,  Der gemisch-
te Vertrag, 220 ff.  und Feenstra,  in: O'Keeffe/Schermers, Mixed Agreements, 207 ff. 

2 s. hierzu Pitschas,  EuZW 2003, 92, 93. 
3 Vgl. Gilsdorf,  EuR 1996, 145, 160; Garzón Clariana,  in: Bourgeois/Dewost/Gaiffe,  La 

CE et les accords mixtes, 15; Stein,  Der gemischte Vertrag, 59. 
4 Hilf,  in: Festschrift  Mosler, 387,423. 
5 Der Begriff  geht zurück auf Stein,  Der gemischte Vertrag, 61. 

2* 
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mischten Abkommen teil. Daher stellt sich die Frage, ob diese innergemeinschaft-
liche Vorgabe auch völkerrechtlich wirkt und Einfluss auf die völkerrechtliche Bin-
dung nimmt, oder ob Gemeinschaft und beteiligte Mitgliedstaaten - unabhängig 
von der internen Kompetenz Verteilung - auf völkerrechtlicher Ebene jeweils un-
eingeschränkt an sämtliche Bestimmungen eines gemischten Abkommens gebun-
den sind. Die Frage der Bindungswirkung ist für die Einordnung der Gemeinschaft 
und ihrer Mitgliedstaaten in Streitschlichtungsverfahren  deswegen bedeutsam, da 
hiervon im Grundsatz abhängt, wer innerhalb der Gemeinschaftsgruppe als Kläger 
oder als Beklagter gegenüber einer dritten Vertragspartei aufzutreten hat. Grund-
sätzlich kann nämlich davon ausgegangen werden, dass nur derjenige Rechte aus 
einem völkerrechtlichen Vertrag geltend machen bzw. nur derjenige wegen Verlet-
zung der Bestimmungen völkerrechtlicher Abkommen mit Erfolg verklagt werden 
kann, der an die in Streit stehende Bestimmung auch völkerrechtlich gebunden ist. 
Nach Art. 2 der (insofern Volkergewohnheitsrecht kodifizierenden)  International 
Law Commission's  Articles  on State Responsibility  trifft  nur denjenigen Staat eine 
völkerrechtliche Verantwortlichkeit, der einer ihm obliegenden völkerrechtlichen 
Verpflichtung nicht nachkommt. Entsprechendes ist völkergewohnheitsrechtlich 
auch für internationale Organisationen - wie die EG - anerkannt.6 

Neben der soeben skizzierten Problematik der völkerrechtlichen Bindung der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten im Verhältnis zu dritten Vertragsparteien ist 
in jüngerer Zeit die Problematik hinzugetreten, dass dieser Frage bei gemischten 
Abkommen auch innerhalb der Gemeinschaftsgruppe, namentlich im Verhältnis 
der EG-Mitgliedstaaten zueinander, Bedeutung zukommt. Diesbezüglich geht es 
vor allem darum, ob und wenn ja in welchem Umfang auch die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft im Verhältnis zueinander völkerrechtlichen Bindungen bei gemisch-
ten Abkommen unterliegen, und daher auch untereinander für die Nichterfüllung 
von Vertragsverpflichtungen  in einem völkerrechtlichen Streitbeilegungsverfahren 
verantwortlich gemacht werden können. 

Der zuletzt erwähnte Aspekt der Bindungswirkungsproblematik hat in der Lite-
ratur bisher wenig Beachtung gefunden. Demgegenüber findet sich zur Frage der 
völkerrechtlichen Bindung im Verhältnis zu Drittstaaten eine lebhafte Diskussion, 
deren Ende keineswegs erreicht sein dürfte,  zumal gerade in neuerer Zeit eine bis-
her als relativ gefestigt geltende Auffassung  zunehmend in Zweifel gezogen wird. 
Hierauf soll im zweiten Kapitel näher eingegangen werden, während sich das Ein-
gangskapitel mit den bereits skizzierten Gründen für die Entstehung gemischter 
Übereinkommen beschäftigt. 

Im dritten Kapitel erfolgt  sodann eine detaillierte Untersuchung der Praxis inter-
nationaler Streitschlichtung bei gemischten Abkommen. Die Analyse konzentriert 
sich dabei auf den Bereich der Welthandelsorganisation, der Seerechtskonvention 
und einiger Umweltschutzübereinkommen: Im Rahmen dieser Abkommen ist es 

6 Hierzu eingehend Pitschas,  Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit, 26 ff.;  Tomuschat, 
in: Cannizzaro, The EU as an Actor in International Relations, 177 ff. 
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bisher am häufigsten zur Durchführung  von justizförmigen völkerrechtlichen 
Streitschlichtungsverfahren  unter Beteiligung der Gemeinschaft bzw. ihrer Mit-
gliedstaaten gekommen. 

Ausgehend von der oben erwähnten Zweiteilung unterscheidet die Unter-
suchung zwischen Streitschlichtungsverfahren,  die die Gemeinschaftsgruppe mit 
Drittstaaten führt  und solchen, die innerhalb der Gemeinschaftsgruppe auftreten. 

Soweit es Streitschlichtungsverfahren  mit dritten Vertragsparteien betrifft,  ist 
Gegenstand der Untersuchung, welche Auffassungen  zur Bindungswirkungsfrage 
in der Praxis von der Gemeinschaftsgruppe und den jeweils betroffenen  Drittstaa-
ten vertreten werden. Insofern wird zu zeigen sein, dass dem dogmatischen Streit 
durchaus praktische Relevanz zukommt, wenn er auch bisher noch nicht die he-
rausgehobene Bedeutung einnimmt, die er in der literarischen Diskussion genießt. 
Es gibt aber Situationen, in denen die Gemeinschaftsgruppe auf einer einge-
schränkten Bindungswirkung und Verantwortlichkeit nach Maßgabe der gemein-
schaftsinternen Kompetenzverteilung bestand, während Drittstaaten eine uneinge-
schränkte Einstandspflicht sowohl der Gemeinschaft als auch der Mitgliedstaaten 
geltend machten. Streitigkeiten über die Frage der Verteilung der Bindungswir-
kung und Verantwortlichkeit im Rahmen eines Streitschlichtungsverfahrens  zwi-
schen der Gemeinschaftsgruppe und dritten Vertragspartnern sind daher bereits of-
fen zu Tage getreten. Die Analyse wird aber auch zeigen, dass sich der Streit um 
die Bindungswirkungsfrage  in der Praxis zumindest teilweise durch die kon-
sequente Anwendung verfahrensrechtlicher  Regeln bei der Durchführung  von 
Streitschlichtungsverfahren  entschärfen ließ. 

Bei Streitschlichtungsverfahren,  die innerhalb der Gemeinschaftsgruppe geführt 
werden, geht die Untersuchung der Frage nach, ob und gegebenenfalls in welchem 
Umfang in der Praxis akzeptiert wird, dass zwischen EG-Mitgliedstaaten bei ge-
mischten Abkommen völkerrechtliche Bindungen und Verantwortlichkeiten entste-
hen, und ob diese dann auch im Rahmen von völkerrechtlichen  Streitbeilegungs-
verfahren  eingeklagt werden können. Während es insofern bisher an praktischen 
Anschauungsbeispielen mangelte, hat sich die Situation durch den so genannten 
MOX  Plant-Fall  zwischen Irland und Großbritannien geändert. Dieser wurde so-
wohl im Rahmen der Seerechts- als auch der OSPAR-Konvention anhängig ge-
macht und wird hier im Mittelpunkt der Analyse der Streitschlichtung zwischen 
EG-Mitgliedstaaten stehen. Während das Schiedsgericht im Rahmen der OSPAR-
Konvention Anfang Juli 2003 eine Entscheidung getroffen  hat,7 steht das Urteil 
des Schiedsgerichts der Seerechtskonvention noch aus. Hier fanden zwar umfang-
reiche Anhörungen der Parteien statt, das Verfahren  wurde aber einstweilen aus-
gesetzt, um die Entscheidung des in einem Parallelverfahren  angerufenen Europäi-
schen Gerichtshofes abzuwarten.8 Zu diesem Parallelverfahren  ist es deswegen ge-
kommen, weil die EG-Kommission Ende Oktober 2003 eine Vertragsverletzungs-

7 Vgl. 42 ILM (2003), 1118 ff. 
s Vgl. 42 ILM (2003), 1187 ff. 




